
 

 

BGW Hauptverwaltung Gesetzliche Unfallversicherung Telefon (040) 202 07 - 0 
Pappelallee 33/35/37 Körperschaft des Telefax (040) 202 07 - 24 95 
22089 Hamburg Öffentlichen Rechts www.bgw-online.de 

Hamburg, Februar 2021 

Aktuelles Thema: Corona-Schutzimpfung 

BGW begrüßt Impfangebote gegen COVID-19 

Seit dem 27. Dezember 2020 wird in Deutschland gegen Corona geimpft. Die Berufsgenossen-
schaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) begrüßt Impfangebote für alle, die im 
Gesundheitsdienst und in der Wohlfahrtspflege in Kontakt mit dem Coronavirus kommen können. 
Nach ersten systematischen Analysen ist die berufliche SARS-CoV-2-Infektionsgefahr im Klinik- 
und Pflegebereich besonders hoch. Die Impfung bietet einen erheblichen Schutz vor einer 
COVID-19-Erkrankung, besonders vor schweren Verlaufsformen. 

Mit wenigen Klicks zu fundierten Informationen 

Unter www.bgw-online.de/corona-impfung finden sich unter anderem 

 Informationen zum Versicherungsschutz bei berufsbedingten Impfungen und in 
Impfzentren sowie 

 ausgewählte weitere Informationsquellen zu den COVID-19-Impfungen. 

So erhält man mit wenigen Klicks einen Überblick und Antworten auf häufige Fragen. 

Podcast-Folge zum Thema 

Voraussichtlich am 22. Februar erscheint eine Folge des BGW-Podcasts „Herzschlag – Für ein 
gesundes Berufsleben“ zu den COVID-19-Impfungen: www.bgw-online.de/podcast.  

Weitere Unterstützungsangebote der BGW in der Pandemie 

- Infektionsprävention: Welche Schutzmaßnahmen erforderlich sind und worauf sonst 
noch zu achten ist, erläutert die BGW für ihre Mitgliedsbetriebe und Versicherten immer 
aktuell unter www.bgw-online.de/corona. Dies ist die zentrale BGW-Infoseite zur 
Pandemie. Von dort gelangt man zu allen weiterführenden Informationen. Außerdem 
bietet die BGW eine telefonische Corona-Hotline an: (040) 202 07 - 18 80. 

- Umgang mit Krisensituationen: Die Corona-Krise fordert Führungskräfte und 
Beschäftigte im Klinik- und Pflegebereich extrem. Seit Beginn der Pandemie unterstützt 
die BGW ihre Versicherten durch niedrigschwellige Hilfsangebote. Weitere Informationen: 
www.bgw-online.de/psyche.  

- Versicherungsschutz bei berufsbedingter COVID-19-Erkrankung: Um betroffene 
Versicherte zu unterstützen, benötigt die zuständige gesetzliche Unfallversicherung eine 
Berufskrankheiten-Verdachtsanzeige des Betriebs oder des behandelnden Arztes 
beziehungsweise der behandelnden Ärztin. Ein Formular zur BK-Verdachtsanzeige bei 
der BGW steht bereit unter www.bgw-online.de/formulare-bk-verdacht. 


